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Bernhard Kislig

Der Rottweiler Ballak soll fünf
Personen angegriffen haben – im
Herbst 2019 kam es zu einer be-
sonders brutalen Attacke gegen
eine Rentnerin: Der angeleinte
Hund riss sich los und fiel die
zierliche Frau von hinten an. Sie
verlor das Bewusstsein undwur-
de ins Gesicht, in Arme und Rü-
cken gebissen.DieHalterin küm-
merte sich nicht umdieVerletzte
und verliess den Tatort mit
dem Hund. In den vergangenen
Tagen ging es an der Gerichts-
verhandlung um schwere Kör-
perverletzung und Tierquälerei.
Der Prozess wurde vertagt.

ZumGlück enden diemeisten
Zwischenfällemit Hunden nicht
auf dieseWeise. Doch selbst eine
Auseinandersetzung unter zwei
Hunden kann rechtliche Folgen
haben.Dazu hier diewichtigsten
Punkte.

—Wer haftet,
wenn etwas passiert?
Halterin oder Halter tragen die
Verantwortung. Schäden, die der
Hund verursacht, werden aber
grundsätzlich durch die übliche
Haftpflichtversicherung gedeckt.
Bianca Körner von der Stiftung
Tier imRecht empfiehlt aber, vor
der Anschaffung eines Hundes
mit der Versicherung das Ge-
spräch zu suchen. «Sonst kann
nicht ausgeschlossen werden,
dass die Versicherung einen
Schadenmit derBegründung ab-
lehnt, sie habe nichts vomHund
gewusst.»

Die Prämie bleibt auchmit ei-
nemHaustier in derRegel unver-
ändert. In einigen Kantonen ist
allerdings für bestimmte Rassen
eine höhere Schadenssumme
vorgeschrieben. Eine Übersicht
über weitere kantonal unter-
schiedliche Regelungen hat Tier
im Recht auf ihrerWebsite unter
dem Stichwort «Hunderecht»
zusammengetragen.

—Was droht der Halterin
oder demHalter?
Je nach Situation sind unter-
schiedliche Anordnungen mög-
lich. Tierbesitzerinnen und -be-
sitzer könnenmit ihremHund in
einen Erziehungskurs oder eine
Verhaltenstherapie geschickt
werden, allenfallsmüssen sie die
Zahl der Haustiere reduzieren,
und im schlimmsten Fallwird ein
Tierhalteverbot ausgesprochen.
Bei gefährlichen Attacken müs-

senHalterin undHalter auchmit
zivil- und strafrechtlichen Kon-
sequenzen rechnen. Oft sind es
vernachlässigte oder misshan-
delte Hunde, die zu Aggressivi-
tät neigen.Deshalb geht es in sol-
chenVerfahren gegen die Halte-
rin oder den Halter auch immer
wieder umdenVorwurf derTier-
quälerei.

Hinzu können Klagen wegen
Körperverletzung oder Sachbe-
schädigung kommen. Im Straf-
rechtwerdenTiere nach den glei-
chen Bestimmungen wie eine
Sache beurteilt.

Wenn Menschen zu Schaden
kommen, sind schliesslich auch
zivilrechtliche Klagen auf Scha-
denersatz, für medizinische Be-
handlung, fürArbeitsausfall und
anderesmehrmöglich.Üblicher-
weise gehen solche Kosten zu-
lasten einerVersicherung.Wenn
aberVorgaben desVeterinäramts
bewusst missachtet und so Ver-
letzungenvonMenschen in Kauf

genommen werden, kann die
Haftung der Halterin oder dem
Halter aufgebürdet werden. «In
diesem Fall könnte dieVersiche-
rung mit Eventualvorsatz argu-
mentieren und die Kostenüber-
nahme ablehnen», sagt Bianca
Körner.

—Müssen Zwischenfälle
gemeldet werden?
Ja, Tierärztin, Tierheimverant-
wortliche oderHundeausbildner
müssen gemäss Tierschutzver-
ordnung der zuständigen kanto-
nalen Stelle Meldung erstatten –
in der Regel geht die Meldung
ans Veterinäramt. Das Gleiche
gilt für Ärztinnen und Ärzte,
wenn sie Menschen mit Biss-
wunden behandeln. Die Kanto-
ne können dieMeldepflicht aus-
dehnen.

KeineMeldepflicht besteht für
Halterinnen und Halter. Bei ei-
ner kleineren Rauferei unter
Hunden ist das auch nicht nötig.

Es kann vorkommen, dass in ei-
nem Haushalt mit mehreren
Hunden versucht wird, ein Vor-
fall zu verschleiern. «Sobald es
um Verletzungen geht, die ärzt-
lich behandelt werden müssen,
ist Transparenz gegenüberMedi-
zinern aber empfehlenswert»,
sagt Bianca Körner.

—Welche Folgen kann dies
für den Hund haben?
Nach einer Meldung prüft das
kantonaleVeterinäramt den Fall.

Denkbar ist, dass eine unabhän-
gige Fachpersonmit dem auffäl-
ligenHund einenmehrstündigen
Wesenstest durchführt. Dabei
wird das Tiermit verschiedenen
Situationen konfrontiert. Die Re-
aktionen geben schliesslichAuf-
schluss über die Gefährlichkeit
des Hundes.

Danach kann die Behörde ver-
schiedene Massnahmen anord-
nen, «die verhältnismässig sein
müssen», wie Tatjana Bont er-
läutert. Sie ist Anwältin undMit-
arbeiterin des Vereins Stern-
schnuppe für Mensch und Tier,
der in der Ostschweiz Tier-
schutzprojekte unterstützt. Als
Kriterien für die Bestimmung der
Massnahmen dienen einerseits
die Ergebnisse des Wesenstests
und andererseits, ob es bei einem
Tierwiederholt zu Zwischenfäl-
len gekommen ist.

Als Massnahmen denkbar
sind beispielsweise Leinenpflicht
oderMaulkorb. In besonders gra-

vierenden Fällenwerden aggres-
sive Tiere eingeschläfert.

—Wie können sich Besitzer
gegen Verfügungenwehren?
DieHalterin oder derHalter kann
gegen Entscheide desVeterinär-
amts vorgehen, doch die Chan-
cen sind in der Regel gering.
«Das gilt insbesondere, wenn
eine Massnahme geeignet und
notwendig ist, umweitere Beiss-
vorfälle zu vermeiden», sagt Tat-
jana Bont.

In schweren Fällen können
Behörden und Justiz allerdings
schnell handeln. «Geht es darum,
ein gefährlichesTier einzuschlä-
fern, kann in Verfahren die auf-
schiebendeWirkung derRechts-
mittel entzogen werden», sagt
Bianca Körner.Rechtlich bleibt in
solchen Fällen nurnoch dieMög-
lichkeit einer Feststellungsklage.
So gibt es bestenfalls noch eine
rechtlicheGenugtuung,wenndas
Tier bereits tot ist.

Was gilt, wennHunde zubeissen?
Zwischenfälle mit Vierbeinern Ein Zürcher Gerichtsfall zu einer schweren Hundeattacke sorgt für Schlagzeilen.
Auch bei weniger gravierenden Fällen stellen sich rechtliche Fragen. Dazu die wichtigsten Antworten.

«WennMenschen zu
Schaden kommen,
sind zivilrechtliche
Klagenmöglich.»

Bianca Körner
Stiftung für Tier im Recht

Kommt es nach einem Hundeangriff zu einer Verletzung, so muss diese dem kantonalen Veterinäramt gemeldet werden. Foto: Liudmila Chernetska (Getty Images)

«Nur die sofortige Begleichung
des geschuldeten Betrags kann
Ihnen die finanziellen und mo-
ralischen Unannehmlichkeiten
eines gerichtlichen Verfahrens
ersparen», steht in einem Brief
eines Inkassobüros, der dieser
Redaktion vorliegt. Auf den ur-
sprünglichen Rechnungsbetrag
von 60 Franken schlägt die Fir-
ma «Mahnspesen» und «Bear-
beitungsgebühren» von knapp
100 Franken auf.

Diese Vorgehensweise kann
bei Inkassofirmen immerwieder
beobachtet werden. Es gehört
zum Geschäftsmodell, mit offe-

nen ForderungenGeld zuverdie-
nen. Doch längst nicht alle Ge-
bühren, die Inkassobüros einzu-
treiben versuchen, sind rechtlich
haltbar,wie das vorliegende Bei-
spiel zeigt.

Zusatzgebührenmüssen
nicht bezahlt werden
«Wer einen Brief eines Inkasso-
büros erhält, sollte diesen ernst
nehmen, aber keine Angst ha-
ben», sagt Olivia Nyffeler. Die
Anwältin ist für die Berner Schul-
denberatung tätig. Zuerst sollte
man vom Inkassobüro per ein-
geschriebenem Brief den Nach-

weis für die Vollmacht oder
Abtretungserklärung der Schuld
verlangen. Die Inkassofirma
muss beweisen können, dass die
Forderung an sie abgetreten
wurde.

Danach sei eswichtig heraus-
zufinden, wie hoch die tatsäch-
licheHauptforderung ist. Zusatz-
kosten wie «Mahn-» oder «Be-
arbeitungsgebühren» müssen
nicht bezahltwerden, ausser die
Inkassofirma kann einen tat-
sächlichen Verzugsschaden be-
legen, der durch den Zahlungs-
verzug entstanden ist. Dies trifft
meistens nicht zu.

Im oben beschriebenen Fallbei-
spiel müssen die zusätzlichen
100 Franken demnach nicht
bezahlt werden. Grundsätzlich
gilt laut Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, dass die Kosten
des Inkassobüros nicht auf den
Schuldner oder die Schuldnerin
abgewälzt werden dürfen. Be-
zahlt werden muss jedoch ein
allfälliger Verzugszins.

Wenn nichts anderes abge-
macht wurde, liegt der Zinssatz
bei 5 Prozent pro Jahr. Falls der
Zins höher ausfällt, sollte man
zuerst die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen überprüfen,

ob etwas anderes abgemacht
worden ist.

Bei Ratschlägen
ist Vorsicht geboten
Nach Erhalt der Vollmacht oder
der Abtretungserklärung kann
derursprüngliche Rechnungsbe-
trag plus Verzugszinsen an das
Konto, welches vom Inkassobü-
ro angegeben wurde, bezahlt
werden. Bei einer Betreibung
sollte erst bezahltwerden,wenn
die Inkassofirma bestätigt hat,
dass sie nach Eingang der Zah-
lung die Betreibung zurückzieht.
Sonst bleibt der Eintrag beste-

hen. Ein Betreibungsregisterein-
trag könne grundsätzlich nur
vom Gläubiger gelöschtwerden,
erklärt Nyffeler.

Alternativ kann man ein Ge-
such um «Nichtbekanntgabe
einer Betreibung an Dritte» stel-
len. Für ein solches müssen je-
doch hoheAnforderungen erfüllt
sein. Falls nötig kann die Bera-
tung einer Schuldenberatungs-
stelle beigezogen werden. Auf
Ratschläge von Inkassofirmen
sollte nicht gehörtwerden, emp-
fiehlt Nyffeler.

Sandro Oertli

Brief von Inkassofirma – «ernst nehmen, aber keine Angst haben»
Drohung mit Betreibung Geldeintreiber üben oft Druck aus. Doch auch Schuldner müssen nicht alles hinnehmen.


